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Erste Änderungssatzung zur Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang  
International Business and Social Sciences 

an der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie, Hochschule Rhein-Waal 

vom 07.02.2018 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 Satz 1 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) in der Fassung des 
Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 2014 S. 547), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 17.10.2017 (GV. NRW. 2017 S. 806), und der 
Rahmenprüfungsordnung (RPO) für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
Hochschule Rhein-Waal vom 03.01.2018 (Amtliche Bekanntmachung 07/2018) hat der 
Fakultätsrat der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie der Hochschule Rhein-Waal zur 
Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang International Business and 
Social Sciences vom 26.08.2013 (Amtliche Bekanntmachung 12/2013) folgende Erste 
Änderungssatzung zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang International Business 
and Social Sciences erlassen:  

Artikel 1 

§ 3 Abs. 2 wird ersetzt durch: 

(2) Eine Aufnahme in das Studium erfolgt nicht, wenn die Studienbewerberin oder der 
Studienbewerber in dem gewählten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht 
bestanden hat; dies gilt entsprechend für Studiengänge, die eine erhebliche inhaltliche Nähe 
zu dem bisherigen Studiengang aufweisen. 

Artikel 2 

§ 6 wird um folgende Absätze 4 bis 6 ergänzt: 

(4) Ein Prüfling, der eine nicht bestandene studienbegleitende Prüfung der Module IB_1 bis 
IB_18 nicht innerhalb von zwei Semestern wiederholt, wird vom Prüfungsausschuss nach 
Maßgabe des Absatzes 5 verpflichtend angemeldet. 
 
(5) Hat der Prüfling vor dem letzten, ihm innerhalb der Frist verbleibenden Prüfungstermin 
noch keinen Wiederholungsversuch unternommen und beantragt er die Zulassung zur 
Prüfung wiederum nicht, wird er vom Prüfungsausschuss zu diesem letzten Prüfungstermin 
verpflichtend angemeldet. Dies gilt auch, wenn die betreffende Prüfung innerhalb der Frist 
vorher nicht zur Wiederholung angeboten wurde. Beantragt der Prüfling zu dem letzten, ihm 
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innerhalb der Frist verbleibenden Prüfungstermin selbst die Zulassung, so ist eine 
Abmeldung i.S.d. § 15 Abs. 6 RPO von dieser Prüfung ausgeschlossen. Erscheint der 
Prüfling zu dem Termin ohne triftige Gründe nicht, gilt die betreffende Prüfungsleistung als 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die gegebenenfalls für ein Versäumnis der Prüfung 
geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings kann die Vorlage 
eines Attestes von einem/einer vom Prüfungsausschuss benannten Arzt/Ärztin verlangt 
werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so verlängert sich die 
Wiederholungsfrist bis zum nächsten angebotenen Prüfungstermin. 
 
(6) Von der verpflichtenden Anmeldung ausgenommen sind Studierende, die gem. § 9 der 
Einschreibungsordnung der Hochschule Rhein-Waal beurlaubt sind oder die ein Praxis- oder 
Auslandssemester i.S.v. §§ 21, 22 RPO ableisten. Auf Antrag kann eine Befreiung von der 
verpflichtenden Anmeldung gewährt werden, insbesondere im Falle  

a) der Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 
Bundesausbildungsförderungsgesetz,  

b) der Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder gewählter Vertreter in Organen der 
Hochschule, der Studierendenschaft und der Fachschaften oder  

c) der Wahrnehmung des Amtes der Gleichstellungsbeauftragten sowie 

d) des Vorliegens von studienzeitverlängernden Auswirkungen einer Behinderung oder 
einer schweren Erkrankung.  

Der Antrag ist vier Wochen vor Beginn der Prüfungsphase zu stellen. Bei Vorliegen eines 
Grundes nach a) soll eine Befreiung in der Regel nicht über drei Semester, in den Fällen b) 
und c) nicht über zwei Semester hinausgehen. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Hochschule Rhein-Waal in Kraft.  

 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Gesellschaft 
und Ökonomie der Hochschule Rhein-Waal vom 14.02.2018. 
 
Kleve, den 27.02.2018 
 
 
Die Präsidentin 
der Hochschule Rhein-Waal 
Dr. Heide Naderer 


